
Im §2 Ziffer3 steht:

„Bei der Verwirklichung ihrer Aufgaben fördern die Ge
meinden die Verständigung zwischen den Völkern und den 
Prozeß der europäischen Einigung.“

Das ist richtig. Aber mir ist der Schritt zweimal zu groß: Erst 
kommen die Länder, dann Deutschland.

§ 4 Ziffer 2 bedarf einer Erläuterung:

„Soweit die eigenen Einnahmen nicht ausreichen, haben die 
Gemeinden Anspruch auf einen übergemeindlichen Finanz
ausgleich.“

Ich hoffe, daß hier der nötige Ansporn der eigenen Kommunen 
nicht unterminiert ist.

Zu § 16 - „Unterrichtung der Einwohner“ - wäre ein Punkt hin
zuzufügen, der beinhaltet:

„Ein Verstoß gegen die Abschnitte 1 und 2 berührt die 
Rechtsfähigkeit nicht.“

In § 18 wäre mir recht, anstatt „Einem Bürgerantrag ist stattzu
geben“ zu formulieren:

„Ein Bürgerantrag ist zu behandeln ...“
/

Die Anzahl der Prozente sollte wohl von 15 auf 30 erhöht wer
den. Genauso sollte in § 18 Ziffer 2 geändert werden:

„Die Gemeindevertretung kann mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Stimmen aller Mitglieder beschließen ...“

Die Aberkennung der Ehrenbürgerrechte - § 19 Ziffer 3 -

„Ehrenbürgerrecht und Ehrenbezeichnungen werden ver
wirkt, wenn der Träger die Fähigkeit verliert, öffentliche 
Ämter zu bekleiden.“ -

würden wir gern so formuliert sehen:

„Ehrenbürgerrecht und Ehrenbezeichnungen werden aber
kannt, wenn dies die Gemeindevertretung mit der Mehrheit 
von zwei Dritteln der Mitglieder beschließt.“

Ein Grundsätzliches wäre zu sagen, könnten wir anstelle der 
„Gemeindevertretungen“ „Gemeinderat“ sagen und damit auch 
analog „Stadtrat“.

Ich habe im weiteren noch zum § 28 „Beigeordnete“ auf Seite 18 
_*a erwähnen:

„Die Gemeindevertretung wählt mit der Mehrheit der Mit
glieder des Gemeinderates in geheimer Wahl entsprechend 
ihrer Amtsperiode.“

Die Verwaltungsgemeinschaft (§29) sollte um einen Punkt 2 
erweitert werden:

„Die Bildung der Verwaltungsgemeinschaft bedarf der 
Genehmigung der übergeordneten Rechtsaufsichtsbehör
de.“

Ich habe bereits am Anfang festgestellt, daß wir uns grund
sätzlich mit diesem Vorschlag und dem Gesetzesentwurf einver
standen erklären und werden dazu unsere Zustimmung geben. - 
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.

(Beifall, vor allem bei CDU/DA und DSU)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Danke schön für den Beitrag der DSU. - Es folgt jetzt der Spre
cher der Fraktion der Liberalen, der Abgeordnete Dietmar 
Schicke.

Schicke (Liberale):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Ministerpräsi
dent brachte in seiner Regierungserklärung zum Ausdruck, daß 
sich die DDR auf dem Weg zur deutschen Einheit wieder zu einer 
föderativen Republik entwickeln wird. Das entspricht sowohl 
dem Willen meiner Fraktion, als auch den Vereinbarungen zwi
schen den Koalitionspartnern in der Regierung.

Eine wichtige Etappe auf dem Wege zur Länderbildung ist die 
Schaffung selbständiger kommunaler Verwaltungsorgane bei 
gleichzeitiger Reduzierung des Verwaltungsapparates.

Kommunale Selbstverwaltung kommt im notwendigen Sinne 
der Marktwirtschaft entgegen, indem sie ihr Freiräume schafft. 
Sie garantiert durch Dezentralisation der Macht politischen Plu
ralismus, also Demokratie und Freiheit im Sinne von entschei
den zu können und die Verantwortung für die Entscheidung tra
gen zu müssen. Sie rückt damit den Bürger an die Stelle, die ihm 
gebührt, indem sie ihm Gelegenheit gibt, über ureigenste Ange
legenheiten tatsächlich auch zu entscheiden.

Doch wollen wir das uns vorliegende Gesetz beschließen, müs
sen wir durch eine schnelle vorläufige grundgesetzliche Rege
lung und entsprechende gesetzliche Regelungen die Gewähr da
für schaffen, daß die kommunale Selbstverwaltung auch funk
tioniert. Sie müssen eine Neuaussage zum Staatsaufbau der 
DDR treffen, also zur föderativen Republik und zu den Ländern. 
Damit ist, so meinen wir, ein wichtiger Arbeitsinhalt für den 
Zeitraum zwischen den Lesungen bestimmt.

Vor dem historischen Hintergrund des diktatorisch geführten 
Einheitsstaates stehen wir Abgeordnete dieses Hohen Hauses 
vor der Beantwortung der schwerwiegenden Frage: Können und 
müssen wir über ein Gesetz - sie ist heute bereits angesprochen 
worden - über die Selbstverwaltung der Gemeinden und Land
kreise in der DDR befinden, das im Grunde genommen wieder 
zentral erarbeitet und für alle einheitlich gültig sein soll.

Wir Liberale meinen: Gerade weil der Übergang zu parlamen
tarisch-demokratischen Strukturen sehr schnell und grundle
gend vollzogen werden muß, brauchen wir eine verbindliche 
Kommunalverfassung für alle Gemeinden und Landkreise.

(Vereinzelt Beifall bei Liberalen und CDU/DA)

Die Lebensfähigkeit der Städte, Kreise und Gemeinden ver
langt, unverzüglich zu handeln und deshalb eine einheitliche 
Kommunalverfassung der DDR für eine kurze Übergangszeit zu 
beschließen. Sie bildet die Grundlage für den weiteren Demokrati
sierungsprozeß hierzulande. Die Bürger wollen nun endlich Er
gebnisse sehen, Ergebnisse nach 2 Wahlen und nach so vielen Be
schlüssen und Empfehlungen der Runden Tische in unserem Lan
de. Der Bürger will wissen, und er hat ein Recht darauf, zu wissen, 
woran er ist, wie es in der Gemeinde, in der Stadt weitergeht, wel
che Aufgaben die Gemeinden und Landkreise eigenständig und 
vor allem wie zu lösen haben, und wer wofür verantwortlich ist, 
wie er selbst an der Gestaltung seiner Kommune mitwirken kann.

Der vorliegende Gesetzentwurf ermöglicht Antworten, fordert 
auf, Verantwortung zu tragen. Im übrigen sichert diese Kommu
nalverfassung in diesem Lande erstmals seit fast 60 Jahren je
dem Bürger seine Rechte und grenzt deutlich staatliche Rechte 
und Pflichten ab. Sie gewährleistet somit rechtsstaatliche Prinzi
pien in den Kommunen. Bei der Beantwortung all dieser Fragen 
können und dürfen wir die Gemeinden und Landkreise nicht al
leinlassen.

(Vereinzelt Beifall)

Wir alle, meine sehr verehrten Damen und Herren, kennen die 
Ergebnisse der Kommunalwahlen. Die Kreistage, Stadtverord
netenversammlungen und Gemeindevertretungen und damit ei
ne große Zahl von erstmals in Verantwortung stehenden Volks
vertretern haben ein hartes Stück Arbeit zu leisten.

Vor einer sehr verantwortungsreichen Aufgabe stehen die 
Bürgermeister. Wir schlagen vor, die Position, den Status des
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